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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Kultur

Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens

Das Berufsschulwesen — mit seinem integrierten Qualitätsmanage-
ment — ist ein Best–Practice–Modell für effi ziente Ausbildung. Teuer 
sind hingegen die verschlungenen Wege hin zur Lehre. Beinahe die 
Hälfte der Berufsschulanfänger ist älter als 15 Jahre. Durch den ver-
späteten Berufsschuleinstieg entstanden zusätzliche Bildungsausga-
ben, die der RH auf jährlich 67 Mill. EUR schätzte. Die Berufsorien-
tierung an den Schulen ist gefordert.

Das BMUKK zahlte an die Länder Kostenersätze für Berufsschulleh-
rer, ohne effi ziente Kontrollmaßnahmen durchzuführen. Im Land 
Kärnten führte dies zu Überzahlungen von rd. 2,24 Mill. EUR (2003 
bis 2008).

Prüfungsziele

Ziele der Überprüfung waren die Beurteilung der Qualität des Berufs-
schulunterrichts und des Lehrereinsatzes vor dem Hintergrund bil-
dungspolitischer Interessen sowie die Erhebung von Einsparungs-
potenzialen. (TZ 1)

Schulqualität

Im Berufsschulwesen gibt es ein umfassendes Qualitätsmanage-
ment–System. Die Schulen waren gut ausgestattet, Unterrichtsaus-
fälle gab es fast nicht und die meisten Schüler konnten die Berufs-
schule erfolgreich abschließen. (TZ 16) 
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Schülerströme und Karriereverläufe

Im österreichischen Schulsystem ist der Eintritt in die Berufsschule 
— nach der allgemeinen Schulpfl icht — mit 15 Jahren vorgesehen. 
Von den Berufsschulanfängern des Schuljahres 2006/2007 waren 
jedoch rund ein Viertel 16 Jahre und ein weiteres Viertel 17 Jahre 
oder älter. Unter der Annahme, dass jeder zweite Späteinsteiger ein 
zusätzliches Jahr an einer öffentlichen Schule zugebracht hat, ist 
eine erhöhte Belastung der öffentlichen Haushalte (Bund und Län-
der) von 67 Mill. EUR entstanden. (TZ 4)

Berufsorientierung war in den Polytechnischen Schulen ein Pfl icht-
gegenstand, in den Hauptschulen und allgemein bildenden höheren 
Schulen eine verbindliche Übung. Acht von 13 Pädagogischen Hoch-
schulen hatten laut BMUKK in ihren Studienplänen Berufsorientie-
rung als Pfl icht– oder Wahlfach vorgesehen; an drei Standorten gab 
es Angebote zur geschlechtersensiblen Berufsorientierung. (TZ 4)

Der Anteil der Führungskräfte mit Lehrabschluss als höchster for-
maler Ausbildung lag in großen Unternehmen bei rd. 35 % aller 
Führungskräfte; in kleinen Unternehmen (unter zehn Beschäftigten) 
lag der Anteil bei fast 50 %. (TZ 5)

Die Berufswahl der männlichen Lehrlinge war deutlich vielfältiger 
als jene der weiblichen. Frauen mit Lehrabschluss arbeiteten ver-
gleichsweise häufi ger unter und seltener auf oder über ihrem Aus-
bildungsniveau. (TZ 5)

Kostenersätze

Das Land Kärnten forderte zwischen 2003 und 2008 vom Bund 
insgesamt rd. 2,24 Mill. EUR zu viel an Kostenersätzen für Berufs-
schullehrer an. Das BMUKK hatte davon keine Kenntnis. Plausibi-
litätskontrollen fanden nicht statt. (TZ 7)

Landeslehrercontrolling

Die Landeslehrer–Controllingverordnung ist in zwei Punkten gesetz-
widrig und sieht nicht alle für ein effi zientes Controlling erforder-
lichen Meldepfl ichten vor. Niederösterreich und Salzburg erstatteten 
ihre Controllingmeldungen für das Schuljahr 2006/2007 ungeach-
tet mehrerer Urgenzen des BMUKK verspätet. (TZ 8) Für die Zäh-
lung von Schülern fehlten Vorgaben des BMUKK. (TZ 9)

Kurzfassung
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Lehre und Matura

Die 1997 eingeführte Berufsreifeprüfung ist eine vor allem auf Lehr-
linge zugeschnittene Möglichkeit, sich den vollen Hochschulzugang 
zu eröffnen. Sowohl der Bund als auch die Länder Kärnten und Ober-
österreich hatten Förderungsmodelle entwickelt. (TZ 10 bis 14)

Lehrpläne

Bei der Überprüfung der Landeslehrpläne stellte der RH in zwei Fäl-
len Überschreitungen der vom BMUKK vorgegebenen Gesamtstun-
denzahl fest. (TZ 15)

Modularisierung

Im Schuljahr 2008/2009 werden erstmals zwei Lehrberufe modular 
geführt. Die Modularisierung führte nicht zur erwarteten Reduk-
tion der Lehrberufe. Weiters entstehen Mehrkosten für den Bund 
und die Länder. (TZ 17)

Standorte

Von 256 Lehrberufen gab es 70 mit österreichweit weniger als 
20 Lehrlingen; von diesen Splitterberufen wurden 29 (rd. 40 %) 
an mehreren Standorten unterrichtet. (TZ 18)

Kurzfassung Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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 1 Der RH überprüfte von April bis Juni 2008 die Effi zienz und Quali-
tät des Berufsschulwesens im BMUKK sowie in Kärnten und Oberös-
terreich (Landesschulräte, Ämter der Landesregierungen und einzelne  
berufsbildende Pfl ichtschulen (Berufsschulen)). Ziele der Überprüfung 
waren die Beurteilung der Qualität des Berufsschulunterrichts und des 
Lehrereinsatzes vor dem Hintergrund bildungspolitischer Interessen 
sowie die Erhebung von Einsparungspotenzialen. Die Überprüfung 
umfasste im Wesentlichen die Jahre 2003 bis 2007.

Kenndaten der Berufsschulen

Rechtsgrundlagen Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969 i.d.g.F.
Schulpfl ichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985 i.d.g.F.
Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962 i.d.g.F.
Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung, BGBl. I Nr. 68/1997 i.d.g.F.
Bildungsdokumentationsgesetz, BGBl. I Nr. 12/2002 i.d.g.F.
Finanzausgleichsgesetz, jeweils i.d.g.F.
Bundesministeriengesetz 1986, BGBl. Nr. 76/1986 i.d.g.F.
Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz 1984, BGBl. Nr. 302/1984 i.d.g.F.
Landeslehrer–Controllingverordnung, BGBl. II Nr. 390/2005 i.d.g.F.
Lehrpläne für Berufsschulen, BGBl. Nr. 430/1976 i.d.g.F.

Gebarung 2003 2004 2005 2006 2007

in Mill. EUR

Ausgaben der Länder 358,74 368,77 364,29 387,00 406,50
davon für Lehrerpersonal 215,12 214,45 226,90 242,21 253,33
davon vom Bund ersetzt 105,73 105,63 111,29 118,84 127,82

Schuljahr Schuljahr Schuljahr Schuljahr
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Anzahl
Berufsschulen 175 175 172 165
Klassen 5.512 5.520 5.835 5.854
Schüler 124.911 124.983 128.287 133.625
besetzte Lehrerplanstellen 5.245 5.310 5.446 5.656

Quellen: Bundesrechnungsabschlüsse, Landesrechnungsabschlüsse (2007: Landesvoranschläge), 
 BMUKK, Statistik Austria

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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Zur Klärung von Einzelfragen kontaktierte der RH auch die Ämter 
der Landesregierungen in Niederösterreich und Vorarlberg und führte 
Informationsgespräche mit dem damaligen BMWA (nunmehr BMWFJ), 
dem Stadtschulrat für Wien, einzelnen Berufsschulen in Wien, der Sta-
tistik Austria, der Wirtschaftskammer Österreich sowie der Bundes-
kammer für Arbeiter und Angestellte. 

Zu den im Oktober 2008 zugegangenen Prüfungsergebnissen übermit-
telte das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung seine Stellung-
nahme rechtzeitig im Jänner 2009. Die Stellungnahmen des BMUKK 
und des Amtes der Kärntner Landesregierung langten verspätet ein. 
Der RH erstattete seine Gegenäußerung gegenüber dem BMUKK im 
Februar 2009.

 2 (1) Etwa 40 % der Jugendlichen eines Jahrgangs wählten die Lehre als 
Ausbildungsweg. Rund zwei Drittel der Lehrlinge war männlich, rund 
ein Drittel weiblich.1)

1) Quellen: Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer Österreich; Statistik Austria: 
Mikrozensus 2004; Berechnungen des RH

(2) Rund ein Viertel der 15– bis 19–jährigen Bevölkerung stand im 
Jahr 2001 (letzte Volkszählung) in einer Lehrlingsausbildung. Die nach-
stehende Grafi k zeigt die unterschiedliche Lehrlingsdichte nach poli-
tischen Bezirken.

Ausgangslage

Prüfungsablauf und –gegenstand Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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 3 Die Lehrlingsausbildung fi ndet an zwei verschiedenen, einander ergän-
zenden Lernorten statt – zu 80 % im Betrieb und zu 20 % in der Berufs-
schule. Der Lehrling steht in einem Ausbildungsverhältnis zu seinem 
Lehrbetrieb und ist zum Besuch einer Berufsschule verpfl ichtet. Die 
Lehre wird mit einer Lehrabschlussprüfung abgeschlossen (praktischer 
und theoretischer Teil).

Das Berufsbild wird im Rahmen der jeweiligen Ausbildungsordnung 
vom BMWFJ erlassen.

Die Berufsschule hat die Aufgabe, in einem berufsbegleitenden Unter-
richt die grundlegenden theoretischen Kenntnisse zu vermitteln, die 
betriebliche Ausbildung zu fördern und zu ergänzen sowie die Allge-
meinbildung zu erweitern. 

Das BMUKK erstellt die Rahmenlehrpläne für die einzelnen Lehrberufe 
in Anlehnung an die jeweilige Ausbildungsordnung. Der Schwerpunkt 
des Unterrichts in der Berufsschule liegt mit rd. 75 % beim Fachunter-
richt, ein Viertel der Schulzeit entfällt auf die Allgemeinbildung (z.B. 
Deutsch und Kommunikation, Berufsbezogene Fremdsprache, Poli-
tische Bildung). Dabei stehen Persönlichkeitsbildung, Vertiefung der 
Sozialkompetenz und Förderung der Kommunikationsfähigkeit im Vor-
dergrund.

Je nach Lehrberuf dauert die Ausbildung zwischen zwei und vier Jah-
ren, in der Regel drei Jahre. Hat der Lehrling das Unterrichtsziel der 
letzten Klasse der Berufsschule erreicht, so besteht die Lehrabschluss-
prüfung nur mehr aus dem Praxisteil.

Die Zuständigkeiten des BMWFJ für den betrieblichen und des BMUKK 
für den schulischen Teil der Lehrlingsausbildung erfordern eine enge 
Zusammenarbeit der beiden Ressorts. 

Duale Ausbildung



BMUKK

Bund 2009/6 9

 4.1 Im österreichischen Schulsystem ist der Eintritt in die Berufsschule — 
nach der allgemeinen Schulpfl icht — mit 15 Jahren vorgesehen.

Eine Auswertung der Statistik Austria für das Schuljahr 2006/2007 
zeigt, dass von den 43.413 Berufsschulanfängern rund ein Viertel 
16 Jahre und ein weiteres Viertel 17 Jahre oder älter waren.

Einem Vergleich der Schuljahre 2001/2002 und 2006/2007 zufolge 
wechseln Lehrlinge vermehrt den Lehrberuf. Dies lässt sich aus der Vor-
bildung der Lehrlinge beim Eintritt in die ersten Klassen der Berufs-
schulen (zehnte Schulstufe) schließen. Im Schuljahr 2001/2002 hatten 
4,7 % der Berufsschüler im ersten Lehrjahr zuvor eine Berufsschule 
besucht, im Schuljahr 2006/2007 bereits 8,7 %.

Die Vorbildung der Berufsschüler war breit gestreut. Im Schul-
jahr 2006/2007 kamen 44,0 % aus Polytechnischen Schulen, 17,6 % 
aus Hauptschulen, 11,4 % aus berufsbildenden mittleren Schulen, 
10,8 % aus berufsbildenden höheren Schulen, 8,7 % aus berufsbil-
denden Pfl ichtschulen, 5,1 % aus allgemein bildenden höheren Schu-
len, 1,1 % aus Sonderschulen und 1,3 % aus sonstigen Schultypen.

Alter und Vorbildung 
der Berufsschulein-
steiger, Berufsorien-
tierung

Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens

Schülerströme und Karriereverläufe
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Schülerströme und Karriereverläufe

Polytechnische Schulen 
44,0 %

sonstige Schultypen
1,3 %

Sonderschulen 1,1 %

Allgemein bildende höhere Schulen 5,1 %

Berufsbildende Pfl ichtschulen 8,7 %

Berufsbildende höhere Schulen 
10,8 %

Berufsbildende mittlere Schulen 
11,4 %

Hauptschulen 17,6 %

Quelle: BMUKK

Vorbildung der Berufsschüler
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Die Berufsorientierung ist in den Polytechnischen Schulen am stärks-
ten ausgeprägt. In einem eigenen Pfl ichtgegenstand sind die Schüler 
dort auf die Berufsentscheidung vorzubereiten und für den Übertritt 
in Lehre und Berufsschule bestmöglich zu qualifi zieren. In den Haupt-
schulen und allgemein bildenden höheren Schulen ist seit dem Schul-
jahr 1998/1999 Berufsorientierung in der dritten und vierten Klasse 
(siebente und achte Schulstufe) als verbindliche Übung vorgesehen.1) 
Die allgemein bildenden höheren Schulen boten Berufsorientierung 
mehrheitlich integrativ als Bestandteil anderer Unterrichtsfächer an.

1) §§ 16, 28, 29 und 39 des Schulorganisationsgesetzes

In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage vom Juni 2008 
gab das BMUKK an, dass acht von 13 Pädagogischen Hochschulen in 
ihren Studienplänen Berufsorientierung als Pfl icht– oder Wahlfach vor-
gesehen hatten; an drei Standorten gab es Angebote zur geschlechter-
sensiblen Berufsorientierung.

 4.2 Die Lehre — und damit die Berufsschule — war und ist ein wichtiger 
Ausbildungsweg. Der RH wies darauf hin, dass der Eintritt in die Lehre 
immer später erfolgt. Unter der Annahme, dass jeder zweite Spätein-
steiger ein zusätzliches Jahr an einer öffentlichen Schule zugebracht 
hat, ist eine erhöhte Belastung der öffentlichen Haushalte (Bund und 
Länder) von 67 Mill. EUR entstanden2).

2) Berechnungen auf Basis der staatlichen Bildungsausgaben 2006 sowie der Schü-
lerzahlen aus den Schuljahren 2005/2006 und 2006/2007

Die Berufsschulen können keinen Einfl uss auf das Einstiegsalter der 
Lehrlinge nehmen. Der RH empfahl dem BMUKK, die Berufsorientie-
rung zu verstärken, um eine fundierte Ausbildungsentscheidung am 
Ende der Schulpfl icht (neunte Schulstufe) zu ermöglichen.

 4.3 Laut Stellungnahme des BMUKK arbeite es derzeit gemeinsam mit Ver-
tretern des Wirtschaftsministeriums, des Arbeitsmarktservice und der 
Sozialpartner an der Intensivierung der Berufsorientierung für die sie-
bente, achte und neunte Schulstufe.

Schülerströme und Karriereverläufe Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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 5.1 Der Anteil der Führungskräfte mit Lehrabschluss als höchster forma-
ler Ausbildung lag in großen Unternehmen bei rd. 35 % aller Füh-
rungskräfte; in kleinen Unternehmen (unter zehn Beschäftigten) lag 
der Anteil bei fast 50 %.1)

1) Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 2001

Im berufl ichen Werdegang zeigten sich geschlechtsspezifi sche Unter-
schiede.

Tabelle 1: Berufl iche Stellung von Personen mit Lehrabschluss 
als höchste formale Ausbildung

Führungskräfte Techniker1) Facharbeiter Hilfsarbeitskräfte
2006 in %
Frauen 4 18 64 14
Männer 8 15 68 9
Gesamt 7 16 67 10

1) Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe

Quellen: Statistik Austria, Mikrozensus 2006; Institut für Bildungsforschung der 
Wirtschaft

Die Hälfte der weiblichen Lehrlinge wählte im Jahr 2002 einen von drei 
Lehrberufen (Einzelhandel, Friseurin/Perückenmacherin, Bürokauffrau), 
die Hälfte der männlichen Lehrlinge hingegen einen von elf Lehrbe-
rufen (Kraftfahrzeugtechniker, Elektroinstallationstechniker, Tischler, 
Einzelhandel, Sanitär– und Klimatechniker, Maurer, Koch, Schlosser, 
Maschinenbautechniker, Maler und Anstreicher, Zimmerer).

Im Jahr 2007 hatte sich die Berufswahl von 50 % der männlichen 
Lehrlinge auf zwölf Lehrberufe erweitert; bei den weiblichen Lehrlin-
gen gab es diesbezüglich keine Änderung.2)

2) Quellen: Lehrlingsstatistik der Wirtschaftskammer Österreich; Berechnungen des 
RH

 5.2 Die Berufswahl der männlichen Lehrlinge war deutlich vielfältiger 
als jene der weiblichen. Frauen mit Lehrabschluss arbeiteten ver-
gleichsweise häufi ger unter ihrem Ausbildungsniveau (z.B. als Hilfs-
arbeitskraft), seltener auf oder über ihrem Ausbildungsniveau (z.B. als 
Führungskraft). Den Hauptgrund dafür sah der RH im geschlechtsspe-
zifi schen Muster der Wahl des Lehrberufs: Burschen – technikorien-
tiert, Mädchen – dienstleistungsorientiert.

Berufl icher Werde-
gang – Karriere-
verläufe mit Lehre

Schülerströme und Karriereverläufe
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Der RH empfahl dem BMUKK, im Gegenstand Berufsorientierung 
vermehrt auf die Vielfalt von Berufsfeldern hinzuweisen und die 
geschlechtsspezifi schen Muster in der Berufswahl der Schüler aufzu-
weichen. Lehrer, die Berufsorientierung unterrichten, wären an den 
Pädagogischen Hochschulen entsprechend aus– bzw. fortzubilden.

 5.3 Laut Stellungnahme des BMUKK werde derzeit an einer Intensivierung 
der Berufsorientierung und einer entsprechenden Neuorientierung in 
der Aus– und Fortbildung der dafür eingesetzten Lehrkräfte gearbei-
tet.

 6.1 Laut § 4 Abs. 1 Z 2 Finanzausgleichsgesetz ersetzt der Bund den Län-
dern 50 % der Besoldungskosten für Lehrer an Berufsschulen. Nach-
stehende Tabelle gibt einen Überblick über die in den Jahren 2003 bis 
2007 geleisteten Kostenersätze.

Tabelle 2: Ausgaben für Lehrerpersonal

2003 2004 2005 2006 2007
in Mill. EUR

Ausgaben der Länder 215,12 214,45 226,90 242,21 253,33
Kostenersätze des Bundes 105,73 105,63 111,29 118,84 127,82

Quellen: Bundesrechnungsabschlüsse, Landesrechnungsabschlüsse 
(2007: Landesvoranschläge)

Die Ausgaben der Länder umfassen — neben den Ausgaben für den 
Berufsschulunterricht — teils auch Ausgaben für Erzieherdienste der 
Lehrer, die vom Bund nicht refundiert werden.1)

1) § 121 Abs. 1 Z 1 Landeslehrer–Dienstrechtsgesetz 1984 

 6.2 Das BMUKK hatte keine Kenntnis der in den Ländern angefallenen 
Besoldungskosten.

 6.3 Laut Stellungnahme des BMUKK lägen ihm durch die Meldungen der 
Monatserfolge Informationen über diese Ausgaben vor.

 6.4 Der RH erwiderte, dass sich diese Informationen bzw. deren Auswer-
tung in der Praxis als ungenügend erwiesen hatten.

Kostenersätze des 
Bundes für die 
Besoldung der 
Lehrer

Schülerströme und Karriereverläufe Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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 7.1 (1) Eine Auswertung der Rechnungsabschlüsse des Landes Kärnten 
der Jahre 2003 bis 2007 ergab, dass das Land Kärnten gegenüber dem 
Bund zu hohe Kostenersätze geltend machte.

Tabelle 3: Lehrerpersonalausgaben in Kärnten

2003 2004 2005 20061) 20071)

in Mill. EUR
Lehrerpersonalausgaben 15,58 15,42 16,21 17,37 18,57
Kostenersätze des Bundes 7,85 7,94 8,33 9,02 9,95
50 % der Lehrerpersonalausgaben 
(= höchstzulässiger Kostenersatz)

7,79 7,71 8,11 8,68 9,28

Differenz (= zu viel geleistete 
Kostenersätze des Bundes)

0,06 0,23 0,22 0,34 0,67

1) Für 2006 und 2007 lagen erst die vorläufi gen Jahresrechnungsabschlüsse vor.

Quellen: Jahresrechnungsabschlüsse des Landes Kärnten; Berechnungen des RH

Nach mehrmaligen Urgenzen des RH gab das Land Kärnten als Begrün-
dung für die festgestellten Differenzen in der Höhe von rd. 1,52 Mill.
EUR für 2003 bis 2007 an, die Dienstgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung für beamtete Lehrer seien dem Bund irrtümlich doppelt vorge-
schrieben worden. Das Land gab darüber hinaus an, vom Bund zwi-
schen 2003 und 2008 insgesamt rd. 2,09 Mill. EUR zu viel angefordert 
zu haben. Der Differenzbetrag werde gegenverrechnet.

(2) Der RH stellte weiters fest, dass das Land Kärnten die Berufsschulleh-
rer als Erzieher beschäftigte und dem Bund die entsprechenden Gehalts-
bestandteile verrechnete. 2006 waren dies rd. 41.000 EUR, 2007 rd. 
151.000 EUR und 2008 rd. 120.000 EUR; insgesamt rd. 312.000 EUR. 
Auch für diese Beträge forderte das Land vom Bund eine 50 %ige 
Refundierung. Die für das Landeslehrer–Controlling zuständige Abtei-
lung III/7 des BMUKK hatte davon keine Kenntnis. Plausibilitätskontrol-
len, z.B. anhand der Rechnungsabschlüsse, fanden nicht statt.

Das Land Kärnten sagte die Rückerstattung der ungerechtfertigt bean-
spruchten Beträge in Höhe von rd. 156.000 EUR zu.1)

1) Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung

Kostenersätze des Bundes 
für die Besoldung der Lehrer
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 7.2 Der RH kritisierte, dass das Land Kärnten im Zeitraum 2003 bis 2008 
— mit jährlich steigender Tendenz — ungerechtfertigte Zahlungen des 
Bundes in Höhe von rd. 2,09 Mill. EUR sowie rd. 156.000 EUR (ins-
gesamt rd. 2,24 Mill. EUR) erwirkte. Ebenso beanstandete er, dass das 
BMUKK an die Länder Kostenersätze für Berufsschullehrer zahlte, ohne 
effi ziente Kontrollmaßnahmen durchzuführen.

Der RH empfahl dem BMUKK, neben der Gegenverrechnung mit dem 
Land Kärnten die Kostenersätze des Bundes in allen Ländern rückwir-
kend zu prüfen und ersuchte das BMUKK, die Ergebnisse mitzuteilen. 
Künftig sollte das BMUKK zur Überprüfung der Kostenersatzansprü-
che geeignete Kontrollmaßnahmen setzen. 

 7.3 Laut den Stellungnahmen des BMUKK und der Kärntner Landesregie-
rung seien die ungerechtfertigten Kostenersätze des Bundes an Kärn-
ten im Herbst 2008 zur Gänze gegenverrechnet worden.

Das BMUKK teilte weiters mit, es habe für alle anderen Länder Plau-
sibilitätskontrollen durchgeführt. Künftig seien Kontrollmaßnahmen 
beabsichtigt, deren Effi zienz jedoch von der Mitwirkung der Länder 
abhänge.

 8.1 Die Verpfl ichtung der Länder zur Beibringung entsprechender Daten 
ist in der Landeslehrer–Controllingverordnung — basierend auf dem 
Finanzausgleichsgesetz — festgelegt.

Das Finanzausgleichsgesetz sieht vor, dass die Länder dem Bund zur 
Kontrolle der Einhaltung der genehmigten Stellenpläne und der Perso-
nalausgaben für jeden Monat Unterlagen zur Verfügung stellen. Eine 
Endabrechnung durch den Bund hat nach Vorlage der von den Län-
dern erstellten Schuljahresabrechnungen zu erfolgen. Diese sind bis 
10. Oktober des Folgeschuljahres vorzulegen.

Die Landeslehrer–Controllingverordnung regelt abweichend vom 
Finanzausgleichsgesetz, dass für Lehrer an Berufsschulen die Daten 
jährlich bis zum 10. November eines Kalenderjahres zu übermitteln 
sind.

Landeslehrer–Cont-
rollingverordnung

Kostenersätze des Bundes 
für die Besoldung der Lehrer

Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens

Landeslehrercontrolling
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Die Ermittlung des tatsächlichen Lehrereinsatzes ergibt sich aus den 
von den Ländern im Nachhinein gemeldeten Beschäftigungs– und 
Besoldungsdaten. Eine Meldung des Ausmaßes der Mitverwendung 
war in der Verordnung ebenso wenig vorgesehen wie jene der Brut-
togehälter der Lehrer. 

Die meisten Länder meldeten für das Schuljahr 2006/2007 fristgerecht; 
Niederösterreich und Salzburg erstatteten ihre Meldungen ungeachtet 
mehrerer Urgenzen des BMUKK erst 2008.

 8.2  Der RH wies darauf hin, dass die Landeslehrer–Controllingverordnung 
hinsichtlich Meldehäufi gkeit und –frist gesetzwidrig ist und nicht alle 
für ein effi zientes Controlling erforderlichen Meldepfl ichten vorsieht. 
Weiters bemängelte der RH, dass zwei Länder die gesetzliche Frist zur 
Datenbringung nicht beachtet hatten. Er empfahl dem BMUKK, die 
Verordnung an die Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes anzu-
passen und um erforderliche Meldepfl ichten zu ergänzen. Die Länder 
sollten dem BMUKK die Controllingdaten fristgerecht melden.

 8.3 Laut Stellungnahme des BMUKK seien die Fristen und die Struktur 
der Landeslehrer–Controllingverordnung nach langen und intensiven 
Beratungen mit den Ländern festgelegt worden. Man habe sich dabei 
auf jene Basis festgelegt, die in allen Ländern ohne zusätzlichen Kos-
tenaufwand verfügbar war. Das BMUKK plane daher derzeit keine 
Änderung der Landeslehrer–Controllingverordnung. Es werde jedoch 
im Rahmen der nächsten Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes 
eine Änderung der Meldefristen anstreben.

 8.4 Der RH hielt seine Empfehlung aufrecht.

 9.1 Der RH stellte fest, dass in verschiedenen Abteilungen des BMUKK 
unterschiedliche Schülerzahlen zum Berufsschulwesen vorlagen. Die 
Abteilung III/7 erhob die Schülerzahlen unter Mithilfe der Länder und 
errechnete daraus die Planstellenobergrenze. Die Abteilung V/1 publi-
zierte die Schulstatistik. Sie bediente sich der Erhebungen der Statistik 
Austria auf Basis des Bildungsdokumentationsgesetzes. Für das Schul-
jahr 2006/2007 ergab sich folgendes Bild:

Datenvielfalt

Landeslehrercontrolling
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Tabelle 4: Schülerzahlen an Berufsschulen im Schuljahr 2006/2007

Land BMUKK Statistik Austria Differenz
Burgenland 2.593 2.434 159
Kärnten 9.230 8.965 265
Niederösterreich 19.216 19.515 – 299
Oberösterreich 28.280 27.568 712
Salzburg 10.435 10.326 109
Steiermark 20.829 20.526 303
Tirol 14.011 13.946 65
Vorarlberg 7.168 7.030 138
Wien 21.238 22.464 – 1.226
Österreich 133.000 132.774 226

Quellen: BMUKK, Statistik Austria

Die Differenz ergab sich aus unterschiedlichen Erhebungsstichtagen. 
Weiters war die Zählung von Schülern im Berufsschulbereich wegen 
der Möglichkeit, den Unterricht lehrgangs– bzw. saisonmäßig zu blo-
cken, komplizierter als an anderen Schulen. Es fehlten entsprechende 
Vorgaben des BMUKK. Im Fall von Schulabbrüchen, Berufswechsel 
und bei der Beurteilung des Besuchs des Religionsunterrichts führte 
dies zu unterschiedlichen Zählweisen.

Das BMUKK richtete 2008 eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit der 
Datenvereinheitlichung beschäftigt.

 9.2 Der RH empfahl dem BMUKK, klare Vorgaben zur Zählung von Schü-
lern zu defi nieren. Er ersuchte das BMUKK, ihm die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe mitzuteilen. 

 9.3 Das BMUKK sagte dies zu.

Landeslehrercontrolling Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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 10.1 Mit dem Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung wurde 1997 eine 
vor allem auf Lehrlinge zugeschnittene Möglichkeit geschaffen, sich 
den vollen Hochschulzugang zu eröffnen.

Die Berufsreifeprüfung, eine Externistenprüfung, umfasst vier Teilprü-
fungen: drei Prüfungen aus allgemein bildenden Fächern (Deutsch, 
Mathematik, Lebende Fremdsprache) sowie eine berufspraktische Fach-
prüfung. Lehrlinge durften zu einer Teilprüfung bereits vor erfolg-
reichem Abschluss der Lehrabschlussprüfung antreten.

 10.2 Die Berufsreifeprüfung als Bindeglied zwischen Lehre und (Fach–)Hoch-
schule sichert die vertikale Durchlässigkeit zwischen sekundärem und 
tertiärem Bildungssektor und wertet die Lehre als Ausbildungsweg 
auf. 

 11.1 Eine vom BMUKK in Auftrag gegebene Evaluierung (2006) zeigte, 
dass seit der Einführung der Berufsreifeprüfung im Jahr 1997 bis ein-
schließlich des Schuljahres 2004/2005 fast 10.000 Personen die Berufs-
reifeprüfung erfolgreich abgeschlossen hatten. Den größten Teil der 
Absolventen bildeten Personen mit abgeschlossener Lehrlingsausbil-
dung (62 %). 

Mehr als die Hälfte der Absolventen begann nach Abschluss der Berufs-
reifeprüfung eine weiterführende Ausbildung. Der Anteil der Studie-
renden mit Berufsreifeprüfung stieg an den Universitäten von 0,1 % 
(1998) auf 2,8 % (2004). Auch an den Fachhochschulen war der Anteil 
gestiegen und lag im Zulassungsjahr 2005 bei etwa 5 %.

Österreichweit legten 187 Absolventen die erste Teilprüfung der Berufs-
reifeprüfung vor dem Lehrabschluss ab. Eine Änderung des Berufsrei-
feprüfungsgesetzes im Jahr 2008 ermöglicht nunmehr die Ablegung 
von bis zu drei Teilprüfungen vor dem Lehrabschluss.

 11.2 Bisher nützten vor allem Berufstätige die Berufsreifeprüfung als eine 
Möglichkeit der Weiterqualifi zierung. Die Neufassung der gesetzlichen 
Grundlagen macht die Berufsreifeprüfung für Lehrlinge attraktiver.

Lehre und Matura

Gesetzliche 
Grundlagen

Absolventen
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 12 Die Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung konnte im Selbststudium, 
an Schulen oder — kostenpfl ichtig — an vom BMUKK anerkannten 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung1) erfolgen. Das Mindeststun-
denausmaß betrug bei Letzteren insgesamt 640 Stunden.2)

1) Berufsförderungsinstitute (bfi ), Wirtschaftsförderungsinstitute (WIFI) und andere

2) Quelle: Durchführungsbestimmungen des BMUKK zur Berufsreifeprüfung, Rund-
schreiben Nr. 61/2000

Die durchschnittlichen Kosten3) der Vorbereitungskurse betrugen im 
Wintersemester 2005/2006 rd. 3.100 EUR. Die niedrigsten Werte ver-
zeichnete Wien (rd. 2.550 EUR), die höchsten Vorarlberg (rd. 3.360 EUR). 
Förderungsmöglichkeiten gab es in allen Ländern; sie unterschieden 
sich in Höhe und Anspruchsberechtigung. Je nach Land deckten die 
Förderungen zwischen 30 % und 100 % der individuellen Vorberei-
tungskosten.4)

3) Rechnerische Werte für alle vier Fächer inklusive Prüfungsgebühren

4) Quellen: Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft; Österreichisches Institut für 
Berufsbildungsforschung

 13.1 (1) Das Land Oberösterreich förderte 50 % der dem Förderungswer-
ber erwachsenen Kosten. Die Landesförderung war mit 1.660 EUR pro 
Absolvent der Berufsreifeprüfung gedeckelt. 

In diesem Förderungsmodell waren die Betriebe nicht involviert, denn 
spezielle Kurse für Lehrlinge fanden vor allem an Samstagvormittagen 
statt. Die zeitliche Mehrbelastung lag ausschließlich beim Lehrling.

(2) Das Land Kärnten bot seit 2005 eine Sonderform der Vorbereitung 
auf die Berufsreifeprüfung an, die „Lehre mit Matura“. 2007 wurde das 
Modell auf seine derzeitige Form ausgebaut. Die Lehrgänge dauern 
vier Jahre. Die Lehrlinge besuchen die Vorbereitungskurse bereits ab 
dem ersten Lehrjahr, und zwar an einem Werktag außer Samstag. Der 
Besuch der Vorbereitungskurse ist für die Lehrlinge kostenlos.

Die Lehrzeit kann im Einvernehmen zwischen Betrieb und Lehrling 
(Lehrvertrag mit Zusatzvereinbarung) verlängert werden. Die Betriebe 
erhalten für die entfallene Arbeitszeit vom Land Kärnten eine fi nan-
zielle Abgeltung. Die Absolvierung der Berufsreifeprüfung war im 
Kärntner Modell keine Voraussetzung für die Landesförderung. Dem 
Land Kärnten erwachsen — bezogen auf eine verlängerte Lehrzeit von 
vier Jahren — pro Teilnehmer Kosten von rd. 5.100 EUR.

Kosten der Vor-
bereitung

Landesförderungs-
maßnahmen in 
Oberösterreich und 
Kärnten

Lehre und Matura Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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 13.2 (1) Das Oberösterreichische Förderungsmodell zeichnete sich durch die 
schlanke Förderungsstruktur und die Output–Orientierung aus: geför-
dert wurden nur Absolventen der Berufsreifeprüfung. Es sprach in ers-
ter Linie besonders leistungsfähige Personen an, die bereit waren, die 
zusätzliche Anstrengung auf sich zu nehmen.

(2) Das Kärntner Förderungsmodell schien besser geeignet, Lehrlinge 
— und nicht erst Berufstätige — für die Berufsreifeprüfung zu gewin-
nen. Der RH vermisste jedoch die Output–Orientierung. Er empfahl, die 
Absolvierung der Berufsreifeprüfung in das Förderungsmodell zu inte-
grieren. Weiters sollte die Maturantenquote unter den Sekundarschul-
abgängern als Indikator für den Projekterfolg herangezogen werden. 

 13.3 Laut Stellungnahme der Kärntner Landesregierung würden als Indika-
toren für den Projekterfolg neben der Anzahl der Teilnehmer auch die 
Anzahl der Absolventen der Berufsreifeprüfung herangezogen.

 14.1 Der Bund beabsichtigt, in einer Pilotphase ab dem Schuljahr 2008/2009 
die Kosten für erweiterte Vorbereitungskurse (900 statt bisher 640 Stun-
den) zu fördern. Vorgesehen ist der Ausbau des regionalen Ange-
botsnetzes, auf die Zielgruppe abgestimmte Vorbereitungskurse sowie 
fl ankierende Beratung. Damit sollen die Zugangshürden zur Berufs-
reifeprüfung abgebaut werden. Ziel ist es, den Anteil der Maturanten 
an den Sekundarschulabgängern von 42 % auf 50 % zu erhöhen. Eine 
Evaluierung des Förderungsprogramms ist nach drei Jahren Laufzeit 
geplant.

 14.2 Der RH hob die Quantifi zierung des Ziels der Bundesförderung posi-
tiv hervor. Er empfahl dem BMUKK, im Rahmen der geplanten Evalu-
ierung insbesondere den Mehrwert der stark ausgedehnten Vorberei-
tungskurse zu beurteilen.

 14.3 Das BMUKK sagte in seiner Stellungnahme zu, die Empfehlung des 
RH in die weiteren Überlegungen einzubeziehen.

Bundesförderungs-
maßnahmen

Lehre und Matura
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 15.1 Die Lehrpläne für Berufsschulen — die das BMUKK durch Verordnung 
festlegte — haben Rahmencharakter; sie geben Unterrichtsziele, Inhalte 
und Verfahren für die Planung und Realisierung von Lernprozessen 
an. Den Landesschulräten oblag es, im vorgesehenen Rahmen durch 
zusätzliche Lehrplanbestimmungen — die so genannten Landeslehr-
pläne — das Stundenausmaß und den Lehrstoff der einzelnen Unter-
richtsgegenstände auf die einzelnen Schulstufen aufzuteilen.

Der RH überprüfte für die jeweils zehn häufi gsten Lehrberufe bei Mäd-
chen und Burschen, inwieweit die Landeslehrpläne den Vorgaben des 
jeweiligen Rahmenlehrplans entsprachen. Wegen teilweiser Überschnei-
dungen umfasste diese Überprüfung insgesamt 18 Lehrberufe. Fast alle 
Landeslehrpläne entsprachen den Rahmenlehrplänen. Abweichungen 
waren in zwei Fällen festzustellen:

Der Rahmenlehrplan für den Lehrberuf Maler und Anstreicher umfasste 
insgesamt 1.260 Stunden, davon entfi elen auf den Pfl ichtgegenstand 
„Praktische Arbeit“ 300 Stunden. Demgegenüber umfasste der Wie-
ner Landeslehrplan für diesen Lehrberuf insgesamt 1.350 Stunden, 
davon 390 Stunden „Praktische Arbeit“. Das BMUKK hatte diese Über-
schreitung des Rahmenlehrplans um 90 Stunden unter Hinweis auf 
„besondere fachtheoretische Grundlagen“ ab dem Schuljahr 1995/1996 
genehmigt.

Der Rahmenlehrplan für den Lehrberuf Elektroinstallationstechnik 
umfasste insgesamt 1.440 Stunden. Auch der Kärntner Landeslehr-
plan für diesen Lehrberuf wies im Allgemeinen dieses Gesamtstun-
denausmaß aus. Die saisonmäßig geführten Klassen der Berufsschule 
St. Veit an der Glan für Lehrlinge der KELAG – Kärntner Elektrizitäts–
Aktiengesellschaft (KELAG) erhielten zusätzlich 220 Stunden Unter-
richt im Pfl ichtgegenstand „Spezielle Fachkunde“; dies führte zu einer 
Überschreitung der vom BMUKK festgelegten Gesamtstundenzahl. Der 
Landesschulrat für Kärnten berief sich auf eine diesbezügliche Verein-
barung mit dem BMUKK aus dem Jahr 1966.

 15.2 Der RH bemängelte die angeführten Überschreitungen und wies auf die 
dadurch entstandenen erhöhten Ausgaben für die öffentlichen Haus-
halte hin. 

Auf Empfehlung des RH erließ der Stadtschulrat für Wien noch wäh-
rend der Gebarungsüberprüfung einen neuen Landeslehrplan für den 
Lehrberuf Maler und Anstreicher, der den Vorgaben des Rahmenlehr-
plans entsprach.

Lehrpläne

Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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Dem Landesschulrat für Kärnten empfahl der RH, die Ausnahme für 
die KELAG–Lehrlinge zu beseitigen. 

 15.3 Laut Stellungnahme des BMUKK habe der Landesschulrat für Kärnten 
mittlerweile ein begründetes Ansuchen um Genehmigung der erhöhten 
Stundenzahl eingebracht. Das BMUKK habe dieses Ansuchen unter der 
Aufl age der Einhaltung des Stellenplans genehmigt.

 16.1 Zur Implementierung eines umfassenden Qualitätsmanagement–Sys-
tems im berufsbildenden Schulwesen startete das BMUKK im Jahr 2004 
die „Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB)“. Das Modell umfasste alle 
institutionellen Ebenen des Schulsystems.

Das BMUKK erstellte in den Jahren 2004 bis 2006 ein Leitbild für die 
Sektion II (berufsbildendes Schulwesen), ein bundesweit gültiges Leit-
bild für Berufsschulen sowie eine Qualitätsmatrix mit sieben Qualitäts-
feldern (z.B. Förderung der Fähigkeiten der Schüler, Lehr– und Ver-
waltungspersonal, Bildungskooperation).

Die Schulaufsicht war in die Umsetzung von QIBB eingebunden.

Die Schulen hatten an der Qualitätssicherung wesentlichen Anteil:

– Sie verfügten über Schulprogramme, die zumindest eine Bestands-
aufnahme, Leitvorstellungen, einen Aktionsplan und Evaluierungs-
maßnahmen enthielten.

– Unterrichtsausfälle gab es fast nicht. 

– Lehrstoffverteilungen — zumeist erstellt von den jeweiligen Arbeits-
gemeinschaften — waren für alle Gegenstände vorhanden.

– Die meisten Schüler konnten die Berufsschule erfolgreich abschlie-
ßen (Schuljahr 2005/2006: 94 %).

– Kontakte mit der Wirtschaft wurden gepfl egt.

– Die Schulen waren gut ausgestattet.

Schulqualität
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 16.2 Der RH bewertete die Anstrengungen des BMUKK, der Schulaufsicht 
und der Schulen für die Sicherstellung der Unterrichtsqualität an 
Berufsschulen positiv. Das Berufsschulwesen — mit seinem integrierten 
Qualitätsmanagement QIBB — ist ein Best–Practice–Modell für effi zi-
ente Ausbildung. Mit der Einführung der Schulprogramme entspra-
chen die Berufsschulen einer Empfehlung des RH (Reihe Bund 2007/2, 
S. 141 ff.).

Der RH empfahl dem BMUKK, die Erkenntnisse aus dem Qualitätsma-
nagement im Berufsschulwesen auch für den Bereich der allgemein 
bildenden Schulen zu nützen.

 16.3 Laut Stellungnahme des BMUKK habe es allen allgemein bildenden 
Schulen die Erstellung von Entwicklungs– und Umsetzungsplänen (im 
Rahmen ihrer Schulprogramme) zum Thema „Individualisierung“ sowie 
Bilanz– und Zielvereinbarungsgespräche mit der Schulaufsicht emp-
fohlen.

 17.1 Durch eine Novelle zum Berufsausbildungsgesetz wurde 2006 die 
gesetzliche Grundlage für eine modulare Lehrlingsausbildung geschaf-
fen. Ziel war die Flexibilisierung des Ausbildungsangebots und die 
Berücksichtigung der zunehmenden Spezialisierung in den Unterneh-
men. Weiters sollte die Anzahl der Lehrberufe wesentlich reduziert wer-
den.

Modulare Ausbildung besteht aus dem Grund–, Haupt– und Spezial-
modul. Für verwandte Berufe wurde je ein Grundmodul (Dauer: in der 
Regel zwei Jahre) festgelegt. Anschließend waren einjährige Haupt-
module vorgesehen. Die Vertiefung erfolgt in halb– bis einjährigen 
Spezialmodulen.

Das damalige BMWA und das BMUKK erwarteten im Falle des Voll-
ausbaus der modularen Berufsausbildung pro Jahr zusätzliche Kosten 
von insgesamt 10 Mill. EUR für das Lehrpersonal an den Berufsschu-
len, insbesondere wegen der zu erwartenden kleineren Schülergrup-
pen und der verlängerten Lehrzeit. Die von den Ländern zur Gänze 
zu tragenden Schulerhaltungskosten waren in dieser Kostenschätzung 
nicht berücksichtigt.

Das ursprüngliche Konzept der Wirtschaft sah demgegenüber anders 
aus. Aufbauend auf einem zweijährigen Grundlagenmodul sollten 
Wahlpfl ichtmodule im Ausmaß von ein bis zwei Jahren zur Lehrab-
schlussprüfung und damit zum Ende der Ausbildung führen. 

Modularisierung

Schulqualität Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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Die Spezialmodule waren als Zusatzangebot der Berufsschulen im Rah-
men der Weiterbildung angedacht. Dieses Konzept scheiterte jedoch an 
der bestehenden Rechtslage, wonach die Berufsschulen ausschließlich 
berufsschulpfl ichtige Personen unterrichten.1)

1) § 46 Abs. 1 Schulorganisationsgesetz

Ab dem Schuljahr 2008/2009 wurden erstmals zwei Lehrberufe, Kraft-
fahrzeugtechnik sowie Installations– und Gebäudetechnik, in modu-
larisierter Form angeboten. Zwei weitere Lehrberufe, Holztechnik und 
Werkstofftechnik, waren für die Modularisierung vorgesehen. Wegen 
divergierender Ansichten des BMUKK und des damaligen BMWA fehl-
ten aber noch die nötigen Rechtsgrundlagen.

Entgegen der ursprünglichen Absicht nimmt die Zahl der Lehrberufe in 
Folge der Modularisierung nicht ab, sondern zu. Weiters führt sie nicht 
nur für den Bund, sondern auch für die Länder, die als Schulerhalter 
die notwendige Ausstattung bereitzustellen haben, zu Mehrkosten.

 17.2 Der RH kritisierte, dass bei den ersten Modularisierungen das Ziel einer 
Reduktion der Lehrberufe nicht erreicht werden konnte. Aus Sicht der 
Lehrlinge hat sich die Flexibilität nicht erhöht. Spezialisierte Ausbil-
dungsanforderungen der Wirtschaft werden auf die berufsbildenden 
Pfl ichtschulen übertragen.

Der RH empfahl dem BMUKK und den Ländern, vor weiteren Modu-
larisierungen die Kostenentwicklung im modularisierten Berufsschul-
betrieb kritisch zu beobachten. 

 17.3 Das BMUKK sagte dies zu.

Laut Stellungnahme der Oberösterreichischen Landesregierung gehe 
das Land Oberösterreich sehr kritisch und sparsam an die Einrich-
tung von Modulen heran.

Modularisierung
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 18.1 Die Standorte der Berufsschulen waren historisch gewachsen; sie soll-
ten möglichst in der Nähe der Lehrbetriebe liegen. Einzelne Länder 
(insbesondere Nieder– und Oberösterreich) verfolgten mit der Stand-
ortpolitik das Ziel, strukturschwache Regionen zu beleben.

In den letzten Jahren verringerte sich die Anzahl der Berufsschulen 
durch Zusammenlegungen.

Tabelle 5: Anzahl der Berufsschulen

Land
Schuljahr

1990/1991
Schuljahr

2000/2001
Schuljahr

2006/2007

Burgenland 4 4 4
Kärnten 22 13 11
Niederösterreich 33 27 24
Oberösterreich 35 30 29
Salzburg 16 14 14
Steiermark 35 25 22
Tirol 29 30 26
Vorarlberg 25 8 8
Wien 39 27 27
Österreich 238 178 165

Quelle: Statistik Austria

Die Lehrlinge wurden entsprechend den Schulsprengelverordnungen 
der Länder eingeschult. Falls ein Lehrberuf in einem Land an keiner 
Berufsschule angeboten wurde, bestand die Möglichkeit einer Aus-
sprengelung in ein anderes Land.

Im Rahmen der jährlich stattfi ndenden „Kuchler Konferenz“1) schlos-
sen die Länder Verträge über die Aussprengelung von Schülern. Die 
vereinbarten Kostenbeiträge des entsendenden an das aufnehmende 
Land („Kuchler Satz“) sollten einen Ausgleich für die dabei anfallenden 
Kosten darstellen. Für das Schuljahr 2008/2009 betrug der „Kuchler 
Satz“ 42,50 EUR pro Woche und Lehrling. Es bestand Einvernehmen 
darüber, dass dieser Betrag nicht kostendeckend war.

1) Die „Kuchler Konferenz“ wurde 1951 vom Landesschulrat für Salzburg initiiert. Teil-
nehmer waren die für Berufsschulen zuständigen Landesfi nanzreferenten, Vertre-
ter der Verbindungsstelle der Länder, Landesschulinspektoren sowie Vertreter des 
Unterrichts– und Wirtschaftsressorts.

Schulstandorte

Effi zienz und Qualität des Berufsschulwesens
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Von 256 Lehrberufen gab es 70 Lehrberufe mit österreichweit weniger 
als 20 Lehrlingen; von diesen Splitterberufen wurden 29 an mehreren 
Standorten unterrichtet (Stand: September 2007).

 18.2 Der RH anerkannte die Bemühungen der Länder, die Kosten für die 
Ausbildung der Berufsschüler zu minimieren. Er bemängelte jedoch, 
dass rd. 40 % der Splitterberufe an mehr als einem Standort unter-
richtet wurden. Er empfahl den Ländern, möglichst alle Splitterberufe 
an jeweils nur einem Standort zu unterrichten und damit weitere Ein-
sparungen zu erzielen.

 18.3 Laut Stellungnahme der Oberösterreichischen Landesregierung kämen 
bei Splitterberufen mehrere Standorte vor allem deshalb vor, weil Wien 
seine Berufsschüler auch in Splitterberufen überwiegend selbst beschule; 
eine Ausschulung nach Wien sei aber wegen des in Wien vorherr-
schenden tageweisen Unterrichts kaum möglich.

 19 Bereits während der Gebarungsüberprüfung erließ der Stadtschulrat für 
Wien einen neuen Landeslehrplan für den Lehrberuf Maler und Anstrei-
cher, der den Vorgaben des Rahmenlehrplans entspricht (TZ 15).

 20 Zusammenfassend hob der RH die nachfolgenden Empfehlungen 
hervor.

 (1) Die Erkenntnisse aus dem Qualitätsmanagement im Berufsschul-
wesen wären auch für den Bereich der allgemein bildenden Schu-
len zu nützen. (TZ 16)

 (2) Die Berufsorientierung wäre zu verstärken, um eine fundierte 
Ausbildungsentscheidung am Ende der Schulpfl icht (neunte Schul-
stufe) zu ermöglichen. (TZ 4)

 (3) Im Gegenstand Berufsorientierung wäre vermehrt auf die Vielfalt 
von Berufsfeldern hinzuweisen; die geschlechtsspezifi schen Mus-
ter in der Berufswahl der Schüler wären aufzuweichen. Lehrer, die 
Berufsorientierung unterrichten, wären an den Pädagogischen Hoch-
schulen entsprechend aus– bzw. fortzubilden. (TZ 5)

Getroffene 
Maßnahme

BMUKK

Schulstandorte
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 (4) Die ungerechtfertigten Kostenersätze des Bundes an Kärnten 
wären gegenzuverrechnen. Weiters wären die Kostenersätze des 
Bundes in allen Ländern rückwirkend zu prüfen. Künftig sollte das 
BMUKK zur Überprüfung der Kostenersatzansprüche geeignete Kont-
rollmaßnahmen setzen. (TZ 7)

 (5) Die Landeslehrer–Controllingverordnung wäre an die Bestim-
mungen des Finanzausgleichsgesetzes anzupassen und um erfor-
derliche Meldepfl ichten zu ergänzen. (TZ 8)

 (6) Zur Zählung von Schülern wären klare Vorgaben zu defi nieren. 
(TZ 9)

 (7) Im Rahmen der geplanten Evaluierung der Bundesförderungs-
maßnahmen wäre insbesondere der Mehrwert der stark ausgedehn-
ten Vorbereitungskurse (von 640 auf 900 Stunden) für die Berufs-
reifeprüfung zu beurteilen. (TZ 14)

 (8) Der Landesschulrat für Kärnten sollte die Stundenausweitung 
für Lehrlinge der KELAG – Kärntner Elektrizitäts–Aktiengesellschaft 
beseitigen. (TZ 15)

 (9) Vor weiteren Modularisierungen wäre die Kostenentwicklung im 
modularisierten Berufsschulbetrieb kritisch zu beobachten. (TZ 17)

 (10) Die Landeslehrer–Controllingdaten wären dem BMUKK frist-
gerecht zu melden. (TZ 8)

 (11) Möglichst alle Splitterberufe wären an jeweils nur einem Stand-
ort zu unterrichten und weitere Einsparungen zu erzielen. (TZ 18)

 (12) Die Absolvierung der Berufsreifeprüfung wäre in das Kärntner 
Förderungsmodell zu integrieren. Weiters sollte die Maturantenquote 
unter den Sekundarschulabgängern als Indikator für den Projekt-
erfolg herangezogen werden. (TZ 13)

BMUKK und alle 
Länder

Alle Länder

Land Kärnten

Schlussbemerkungen/
Schlussempfehlungen
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